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Chip-Zulieferer haben Hochkonjunktur. Es überrascht daher nicht, dass sich der Münchner Chip-Zulieferer Siltronic trotz der ge-

scheiterten Übernahme durch den taiwanischen Konkurrenten Globalwafers auch für 2022 optimistisch zeigt (Merkur.de vom

2.2.2022). Die Übernahme scheiterte, da die börsenrechtliche Frist für die 4,35 Mrd. Euro schwere Transaktion endete, ohne dass

das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die erforderliche außenwirtschaftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

erteilt hatte. Bis zum Ablauf dieser Frist hätten nicht alle notwendigen Prüfungsschritte im Rahmen der Investitionsprüfung ab-

geschlossen werden können, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Das betreffe insbesondere die Prüfung der erst am 21.1.2022

unter Auflagen erfolgten kartellrechtlichen Genehmigung durch die chinesischen Behörden (Spiegel online vom 1.2.2022). Ge-

scheitert ist das taiwanische Unternehmen, das der Behördemit Blick auf seine bereits vor über einem Jahr beantragte Genehmi-

gung der Übernahme Untätigkeit vorwirft, auchmit seinem Gesuch um vorläufigen Rechtsschutz mit dem Ziel der einstweiligen

Feststellung des Eintritts der fiktiven Genehmigung vor dem VG Berlin. Das VG hat den Eilantrag mit Beschluss vom 27.1.2022 –

VG 4 L 111/22 – zurückgewiesen, da die Voraussetzungen für den Erlass einer solchen Anordnung nicht gegeben seien (PM VG

Berlin Nr. 4/2022 vom 1.2.2022). Dabei könne offenbleiben, ob die Anspruchsvoraussetzungen für die nunmehr begehrte Freiga-

be der Transaktion erfüllt seien. Der Fall werfe schwierige Rechtsfragen auf, die in der sehr kurzen Zeit nicht geklärt werden

könnten. Die in einer solchen Situation mögliche Folgenabwägung gehe hier zu Lasten der Antragstellerinnen. Sie seien recht-

lich nicht gehindert, ein neues Übernahmeverfahren in die Wege zu leiten. Demgegenüber sei zu besorgen, dass die nach dem

deutschen und dem europäischen Außenwirtschaftsrecht geschützte öffentliche Ordnung und Sicherheit im Fall des auch nur

vorläufigen Vollzugs der Unternehmensübernahme in nicht mehr rückgängig zu machender Weise beeinträchtigt werden

könne. Das OVG Berlin-Brandenburg hat die gegen die Entscheidung des VG Berlin eingelegte Beschwerde mit Beschluss vom

31.1.2022 – OVG 1 S 10/22 – zurückgewiesen.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen

BGH: Dieselskandal – Obliegenheit des Käu-

fers zur Zuzahlung bei Ersatzlieferung eines

erheblich höherwertigen Nachfolgemodells

BGB § 439 Abs. 1 Alt. 2, § 133, § 157

a) Verlangt der Käufer einer mangelhaften Sache,

die nicht mehr hergestellt wird, die Lieferung ei-

nes mangelfreien Nachfolgemodells, kann im

Rahmen der nach beiden Seiten interessenge-

rechten Auslegung der zum Vertragsschluss füh-

renden Willenserklärungen bei einem erhebli-

chen Mehrwert der Ersatzsache Anlass bestehen

zu prüfen, ob die Parteien bei Vertragsschluss die

Ersatzlieferung eines Nachfolgemodells (insbe-

sondere bei Fahrzeugen) übereinstimmend nur

gegeneinevomKäufer zu leistendeZuzahlungals

austauschbar mit dem ursprünglich gelieferten

Kaufgegenstand angesehen haben (Bestätigung

der Senatsurteile vom 21. Juli 2021 – VIII ZR 254/

20, NJW 2021, 2958 Rn. 56, zur Veröffentlichung

in BGHZ bestimmt; VIII ZR 118/20, juris Rn. 60; VIII

ZR275/19, jurisRn. 57;VIII ZR357/20, jurisRn. 55).

b) Danach erscheint bei beiderseits interessen-

gerechter Vertragsauslegung bei einem erhebli-

chen Mehrwert des im Wege der Nachlieferung

verlangten Nachfolgemodells eines nicht mehr

hergestellten Fahrzeugs, der ab einem Anstieg

des Listenpreises von einem Viertel anzuneh-

men ist, in der Regel eine Zuzahlung in Höhe ei-

nes Drittels dieser Differenz als angemessen. In

Ausnahmefällen mag unter Berücksichtigung

der vom Tatrichter umfassend zu würdigenden

Umstände eine höhere Zuzahlung in Betracht

kommen, die jedoch die Hälfte dieser Differenz

nicht überschreiten darf (Fortentwicklung der

Senatsurteile vom 21. Juli 2021 – VIII ZR 254/20,

aaO; VIII ZR 118/20, aaO; VIII ZR 275/19, aaO; VIII

ZR 357/20, aaO).

BGB § 439 Abs. 3 aF (§ 439 Abs. 4)

a) Beruft der Verkäufer sich auf die Einrede der

Unverhältnismäßigkeit, muss er darlegen und er-

forderlichenfalls beweisen, dass die dem Käufer

angebotene Nachbesserung den Kaufgegen-

stand in den geschuldeten vertragsgemäßen Zu-

stand versetzt, insbesondere den vorhandenen

Sachmangel vollständig, nachhaltig und fachge-

recht beseitigt.

b) Dabei ist zugunsten des Verkäufers zu berück-

sichtigen, dass die Freiheit des Kaufgegenstands

von (Folge-)Mängeln nach Vornahme einer noch

ausstehenden Nachbesserung eine negative Tat-

sache darstellt und der Verkäufer diesen Nega-

tivbeweis nicht allumfassend und allgemein füh-

ren kann. Daher muss der Käufer nach den

Grundsätzen der sekundären Darlegungslast –

im Rahmen des ihm (als technischen Laien) Zu-

mutbaren – konkret vortragen, aus welchem

Grund die als Nachbesserung angebotene Maß-

nahme nach seiner Auffassung nicht zu einem

Zustand führt, der frei von (Folge-)Mängeln ist.

c) Der Käufer darf sich dabei auch auf nur vermu-

tete Tatsachen stützen, wenn er mangels eigener

Sachkunde und hinreichenden Einblicks in kom-

plexe technische Zusammenhänge – hier die

Funktionsweise eines Software-Updates zur Be-

seitigungeiner unzulässigenAbschalteinrichtung

– keine genaue Kenntnis von den Auswirkungen

einer ihm angebotenen Nachbesserungsmaß-

nahmehabenkann.

BGH, Urteil vom 8.12.2021 – VIII ZR 190/19

(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-257-1

unter www.betriebs-berater.de

 Die Entscheidung wird in Heft 7 des Betriebs-

Berater mit einem Besprechungsaufsatz von

Skauradszun veröffentlicht.

BGH: Dieselskandal – Haftung einer juristi-

schen Person aus § 826 BGB in Verbindung

mit § 31 BGB

a) DieHaftung einer juristischen Person aus § 826

BGB in Verbindung mit § 31 BGB setzt voraus,

dass einer ihrer verfassungsmäßig berufenen Ver-

treter im Sinne des § 31 BGB den objektiven und

subjektiven Tatbestand des § 826 BGB verwirk-

licht hat.

b) Eine sekundäre Darlegungslast eines Fahr-

zeugherstellers zu Vorgängen innerhalb seines

Unternehmens, die auf eine Kenntnis seiner

verfassungsmäßig berufenen Vertreter von der

Verwendung einer unzulässigen Abschaltein-

richtung schließen lassen sollen, setzt jeden-

falls voraus, dass das Parteivorbringen hinrei-

chende Anhaltspunkte enthält, die einen sol-

chen Schluss nahelegen (Senatsurteil vom

8. März 2021 – VI ZR 505/19, NJW 2021, 1669,

Rn. 28 mwN).

BGH, Urteil vom 21.12.2021 – VI ZR 875/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-257-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Betriebsschließungsversicherung in

der COVID-19-Pandemie

Der BGHhatmit Urteil vom26.1.2022 – IV ZR 144/

21 – entschieden, dass einem Versicherungsneh-

mer auf der Grundlage der hier vereinbarten Ver-

sicherungsbedingungen keine Ansprüche aus ei-
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